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1 Eingliederungsvereinbarung Michelwinnaden 
Vereinbarung über die Eingliederung  

der Gemeinde Michelwinnaden, Landkreis Ravensburg 

in die Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg 

 

 

 

1. Vereinbarung 

2. Zusatzvertrag 
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V e r e i  n b a r u n g  

über die Eingl iederung der Gemeinde Michelwinnaden in die Stadt Bad 

Waldsee, beide Landkreis Ravensburg  

 

Die Stadt Bad Waldsee, vertreten durch Bürgermeister Forcher, und die 

Gemeinde Michelwinnaden, vertreten durch Bürgermeister Haug, schließen 

nach Anhörung der in der Gemeinde Michelwinnaden wohnenden Bürger 

am 20. Januar 1974 sowie gem. der Beschlüsse des Gemeinderats der 

Gemeinde Michelwinnaden vom 15. Mai 1974 und des Gemeinderats der 

Stadt Bad Waldsee vom 21. Mai 1974 aufgrund von § 8 Abs. 2 und § 9 

Abs. 1 der GemO für Baden-Württemberg vom 25.7.1955 (Ges.Bl.  S. 129) 

in der Fassung von § 1 des Gesetzes zur Änderung der GemO und der 

Landkreisordnung vom 26.7.1971 (Ges.Bl.  S. 314) folgende  

 

V e r e i  n b a r u n g :  

1.1 Allgemeines 
§ 1  Eingliederung 

Die Gemeinde Miche lwinnaden wird in die Stadt Bad Waldsee 

eingegl iedert.  

 

§ 2  Bezeichnung der eingegliederten Gemeinde 

Die eingegliederte Gemeinde bi ldet einen Stadttei l von Bad 

Waldsee mit der Bezeichnung "Bad Waldsee, Stadttei l 

Michelwinnaden".  

 

§ 3  Rechtsnachfolge 

Die Stadt Bad Waldsee tr it t  als Gesamtrechtsnachfolgerin in alle 

Rechte und Pf l ichten der Gemeinde Michelwinn aden ein.  

 

§ 4  Rechte und Pflichten der Bürger und der Einwohner 

(1)  Die Bürger der Gemeinde Michelwinnaden werden mit der 

Eingliederung Bürger der Stadt Bad Waldsee. Den Einwohnern, die 

am Tage der Eingliederung das Bürgerrecht in der Gemeinde 

Michelwinnaden noch nicht erworben haben, wird die Dauer des 

Wohnens in der Gemeinde Michelwinnaden auf die Dauer des 

Wohnens in der Stadt Bad Waldsee angerechnet.  

(2)  Die Bürger und die Einwohner der Gemeinde Miche lwinnaden 
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haben nach der Eingliederung die gleichen Rechte und Pf l ichten 

wie die bisher igen Bürger und Einwohner der Stadt Bad Waldsee. § 

18 bleibt unberührt.  

 

1.2 Ortschaftsverfassung und örtliche Verwaltung 
§ 5  Einführung der Ortschaftsverfassung 

(1)  Die Stadt Bad Waldsee verpf l ichtet s ich, durch rechtze it ige 

Änderung ihrer Hauptsatzung für den Stadttei l Miche lwinnaden die 

Ortschaftsverfassung im Sinne der §§ 76 a bis 76 g der 

Gemeindeordnung einzuführen.  

 

§ 6  Zahl der Ortschaftsräte 

(1)  Der Ortschaftsrat besteht aus 6 Mitgliedern (Ortschaftsräten) 

einschließlich dem Ortsvorsteher. Bis zur ersten r egelmäßigen 

Wahl der Ortschaftsräte sind die bisherigen Gemeinderäte die 

Ortschaftsräte. 

(2)  Der Ortschaftsrat wird wie der bisherige Gemeinderat unter 

Anwendung der unechten Tei lortswahl gewählt.  

 

§ 7  Aufgaben des Ortschaftsrats 

(1)  Der Ortschaftsrat hat die ört l iche Verwaltung zu ber aten und ist 

zu wicht igen Angelegenheiten, die den Stadttei l M ichelwinnaden 

betreffen, zu hören. Ihm steht ein Vorschlag srecht in allen den 

Stadtteil betreffenden Angelegenheiten zu.  

(2)  Wichtige Angelegenheiten im Sinne des Abs. 1 sind 

insbesondere:  

1. das Einr ichten der ört l ichen Verwaltung. § 76 g 

Gemeindeordnung bleibt unberührt ,  

2. das Veranschlagen von Haushaltsmitteln,  

3. der Bau, das Einr ichten, wesent l iches Erweitern und Au fheben 

von öf fentl ichen Einr ichtungen,  

4. der Ausbau und die Unterhaltung der Wasserversorgung und der 

Abwasserbeseit igung,  

5. der Bau und die Unterhaltung von Straßen und 

Wirtschaftswegen,  

6. das Aufstel len von Bauleitplänen,  

7. der Erlass, das Aufheben oder Ändern von Satzungen und 
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Polizeiverordnungen,  

8. das Festsetzen von Abgaben, Tarifen und Bauplatzpre isen.  

(3)  Dem Ortschaftsrat werden folgende Angelegenheiten, die den 

Stadtteil Michelwinnaden betreffen, zur Entsche idung übertragen:  

1. Anstellen und Ent lassen der Angestel lten der Verg ütungsgruppe 

von BAT X bis BAT VII im Rahmen des Stel le nplans,  

2. Vol lzug des Haushaltsplanes im Rahmen der dem Stad ttei l 

Michelwinnaden zugewiesenen Haushaltsmitteln, insb esondere:  

a) Vergaben von Arbeiten und Lieferungen, sofern der Betrag im 

Einzelfall mehr als 2.000, -- DM aber nicht mehr als 50.000, -- 

DM beträgt,  

b) Bewill igen von überplanmäßigen und außerplanmäß igen 

Ausgaben von mehr als 1.000, -- DM aber nicht mehr als 

10.000,-- DM im Einzelfal l und im Rahmen der zug ewiesenen 

Verstärkungsmittel,  

c) Verkauf und Vermietung von beweglichem Vermögen von mehr 

als 500,-- DM aber nicht mehr als 5.000, -- DM im Einzelfall,  

d) Verpachten der landwirtschaft l ichen Grundstücke.  

3. Ausgestalten und Benützen von Einr ichtungen:  

a)  der Kultur- und Sportpf lege,  

b)  der Park- und Grünanlagen,  

c)  der Kinderspielplätze und des Kindergartens.  

4. Angelegenheiten der ört l ichen Abtei lung der F reiwi l l igen 

Feuerwehr Bad Waldsee und der ört l ichen Vereine,  

5. Pf lege des Ortsbildes,  

6. Benennen von öf fentl ichen Straßen, Wegen und Plätzen,  

7. Verpachten der Jagd, solange der Jagdbezirk Michelwi nnaden 

besteht und Verpachten des Fischwassers,  

8. Vatert ierhaltung,  

9. Bewirtschaften der Kiesgrube,  

         10. Instandhalten der Bäche und Wassergräben,  

         11. Zutei len von Bauplätzen nach den Verkaufsbestimmu ngen der 

Stadt bis zum Wert von 15.000, -- DM im Einzelfall.  

Dies gilt  nicht für vor lage- und genehmigungspf l icht ige 

Beschlüsse und für die in § 39 Abs. 2 und in § 44 Abs. 2 Satz 1 

der GemO genannten Angelegenheiten.  
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§ 8  Örtliche Verwaltung 

(1)  Das bisherige Bürgermeisteramt Michelwinnaden bi ldet künft ig 

die ört l iche Verwaltung der Ortschaft Michelwinnaden. 

(2)  Die ört l iche Verwaltung ist zugleich eine Geschäftsste l le 

(Verwaltungsstel le der Stadtverwaltung), der die Zustä ndigkeiten 

übertragen werden, die sie für eine zwec kmäßige und bürgernahe 

Betreuung der Einwohner des Stadtteils M ichelwinnaden notwendig 

sind. 

Hierzu gehören insbesondere die bisherigen Zuständigkeiten des 

Bürgermeisteramts Michelwinnaden auf den Gebieten des Bau - und 

Meldewesens, der sozialen Angelegenheiten und der Ortsbehörde 

für die Rentenversicherung, des Gewerberechts, der Förderung des 

Vereinslebens und der He imatpf lege, das Vorbereiten und 

Abwickeln von Abst immungen, Wahlen, Zählungen usw.; das 

Verwalten von Fundsachen sowie das Ertei len von Auskünften und 

die Entgegennahme von Anträgen al ler Art.  

(3)  Die Dienstgeschäfte in  der Verwaltungsstel le s ind dem aufgrund 

von § 14 bestel lten Ortsvorsteher im seitherigen zeit l ichen Umfang 

solange zu übertragen als sich keine Verkleinerung des derzeit igen 

Gebietsbestandes des Stadttei ls Michelwinnaden ergibt.  Danach 

werden die Sprechstunden den tatsächlichen Bedürfnissen 

angepasst und die Verwa ltungsstelle an zwei Tagen besetzt.  

Abweichungen von dieser Regelung können nur nach Anhören des 

Ortschaftsrats getroffen werden. Ihm wird ein Vorschlagsrecht bei 

der Auswahl des Leiters der ört l i chen Verwaltungsstel le 

eingeräumt.  

(4)  Das ört l iche Mittei lungsblatt  wird vor läuf ig beibehalten. Die 

öffentl ichen Bekanntmachungen der Stadt Bad Waldsee werden 

nachr icht l ich aufgenommen.  

(5)  Die Stadt Bad Waldsee wird sich dafür einsetzen, dass in 

Michelwinnaden weiterhin Trauungen erfolgen können. Der 

aufgrund von § 14 bestel lte Ortsvorsteher sol l zum 

stel lvertretenden Standesbeamten bestell t  werden.  

(6)  Änderungen werden nur nach Anhörung des Ortschaft srates und 

nur dann vorgenommen, wenn sie aus sachl ichen Gründen 

unumgänglich sind.  

(7)  Das archivwürdige Schr if tgut der Gemeinde Michelwi nnaden 

wird zur Erhaltung der Über lieferung in einer eig enen Abtei lung des 
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Archivs der Stadt Bad Waldsee bei der ör t l ichen Verwaltungsstel le 

aufbewahrt.  

 

§ 9  Aufgaben und Rechtsstellung des Ortsvorstehers 

(1)  Für die Aufgaben und die Rechtsstel lung des Ortsvo rstehers im 

Stadtteil Michelwinnaden gi lt  § 76 e der G emeindeordnung. 

(2)  Der Bürgermeister wird den Ortsvorsteher mit seiner Vertretung 

in folgenden Angelegenheiten der Ortsverwaltung beauftragen:  

a) Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Rahmen der dem 

Stadtteil zugewiesenen Haushaltsmittel bis zu 2.000, -- DM im 

Einzelfall,  

b) Bewill igen von überplanmäßigen und außerplanmäßigen 

Ausgaben bis zu 1.000, -- DM im Einzelfal l und im Rahmen der 

zugewiesenen Verstärkungsmittel,  

c) Genehmigung zur Überschreitung und Erweiterung von 

Aufträgen, die auf  Beschlüsse des Ortschaftsrats zurückz uführen 

sind bis zu 1.000, -- DM im Einzelfall und im Rahmen 

vorhandener Deckungsmittel,  

d) Verkauf oder Vermietung von beweglichem Vermögen bis zu 

500,-- DM im Einzelfal l,  

e) Verkauf von abgekörten und zur Zucht untaugl ichen V atert ieren,  

f ) die Bestel lung von Bürgern zu ehrenamtlicher Tätigkeit  bei 

Gemeinde-, Landes- und Bundeswahlen sowie bei Zäh lungen 

al ler Art,  

g) Anstellung und Entlassung der Arbeiter , Aushilfskräf te und 

ständigen Arbeiter für Hand- und Fuhrleistungen.  

(3)  Durch die Hauptsatzung der Stadt Bad Waldsee wird b estimmt 

werden, dass der Ortsvorsteher, soweit er  nicht G emeinderat ist,  an 

den Verhandlungen des Gemeinderats mit beratender St imme 

tei lnehmen kann.  

 

1.3 Allgemeine Verpflichtungen 
§ 10  Örtliches Brauchtum 

Das ört l iche Brauchtum Michelwinnadens sol l erhalten ble iben. Das 

kulturel le Eigenleben des Stadttei ls sol l sich auch weiter hin f rei und 

ungehindert entfalten können.  
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§ 11  Kulturelle Einrichtungen 

Die Stadt Bad Waldsee wird alle im Stadttei l Michelwinn aden 

vorhandenen car itat iven, kulturellen, sport l ichen und sonstigen 

Vereinigungen und Einr ichtungen in derselben Weise förder n und 

unterstützen wie die entsprechenden Vereinigungen im bisher igen 

Stadtgebiet von Bad Waldsee. Die Zuschüsse dürfen jedoch nicht 

geringer sein als dies zurzeit  der Fall ist .  

 

§ 12  Förderung der Landwirtschaft 

Die Stadt Bad Waldsee wird den berechtigten Belangen der 

Landwirtschaft im Stadttei l Michelwinnaden Rechnung tr agen. 

 

§ 13  Vergabe von Lieferungen und Arbeiten 

Bei der Vergabe von Lieferungen und Arbeiten werden die im 

Stadtteil Michelwinnaden vorhandenen Gewerbetreibe nden den 

übrigen Gewerbetreibenden im bisherigen Gebiet der Stadt Bad 

Waldsee gleichgestellt .  

 

1.4 Besondere Verpflichtungen 
§ 14  Übernahme und Verwendung des bisherigen Bürgermeisters 

(1)  Dem bisher igen Bürgermeister der Gemeinde Miche lwinnaden 

wird bis zum Ablauf seiner Amtszeit  das Amt des Ortsvorstehers im 

Stadtteil Michelwinnaden übertragen. Nach Ablauf dieser Amtszeit  

sol l der als Ortsvorsteher verwendete Bürgermeister von der Stadt 

Bad Waldsee unter bestmöglicher Wahrung seines Besitzstandes in 

das Beamtenverhältnis übernommen werden. 

(2)  Für die Rechtsstel lung des als Ortsvorsteher verwend eten 

Bürgermeisters gi lt  § 2 Abs. 3 des Zweiten Gesetzes zur Stärkung 

der Verwaltungskraft der Gemeinden vom 28.7.1970 (Ges.Bl.  S. 

419).  

 

§ 15  Übernahme der weiteren Bediensteten 

Die Bediensteten (auch evt l.  Tei lbeschäft igte) der Gemeinde 

werden mit allen Rechten und Anwartschaften aus ihrem bisherigen 

Dienstverhältnis in den Dienst der Stadt Bad Waldsee übernommen. 

Sie werden nach Möglichkeit  ihrer Ausbi ldung und ihrer bisherigen 

Tätigkeit  entsprechend eingesetzt.  
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§ 16  Unechte Teilortswahl, Vertretung des Stadtteils Michelwinnaden im 

Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee 

(1)  Die Stadt Bad Waldsee gewährleistet durch entspr echende 

Ausgestaltung ihrer Hauptsatzung im Wege der u nechten 

Teilortswahl nach § 27 Gemeindeordnung eine dem 

Bevölkerungsantei l angemessene Vertretung der eingegl i ederten 

Gemeinde im Gemeinderat. Nach den gegenwärt igen 

Einwohnerzahlen entfällt  auf  den Stadtteil  Michelwinnaden 1 

Gemeinderatsmandat.  

(2)  Die Betei l igten sind sich darüber einig, dass die Sitzverteilung 

vor den jeweils fäl l igen al lgemeinen Gemeinderat swahlen überprüf t 

und ggf. den geänderten Verhältnissen a ngepasst wird.  

(3)  Bis zur nächsten regelmäßigen Gemeinderatswahl gehört dem 

Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee ein Gemeinderat der 

eingegl iederten Gemeinde an. Er wird vor dem Eintr it t  der 

Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung vom Gemeind erat 

Michelwinnaden bestimmt.  

 

§ 17  Mitgliedschaft in Zweckverbänden und Eintritt in öffentlich-rechtliche 

Vereinbarungen 

Mit dem Inkraf ttreten dieser Vereinbarung tr it t  die Stadt Bad 

Waldsee in die Rechte und Pf l ichten der Gemeinde M ichelwinnaden 

als Verbandsmitglied des Schulverbandes Michelwinnaden und als 

Beteil igte in die öffentl ich-rechtl iche Vereinbarung über die 

Einr ichtung und Unterhaltung der Nachbarschaftsschule Bad 

Schussenr ied ein.  

§ 18  Ortsrecht 

(1)  Das bisherige Ortsrecht der Gemeinde Michelwinnaden bleibt 

aufrechterhalten, soweit es nicht mit Inkraf t treten dieser 

Vereinbarung oder später durch neues Ortsrecht e rsetzt wird oder 

aus anderen Gründen außer Kraf t tr it t .  Das Ortsrecht ist innerhalb 

von zwei Jahren nach Inkraf t treten dieser Vereinbarung im 

gesamten Stadtgebiet zu vereinhei t l ichen. Der Ortschaftsrat kann 

beantragen, dass im Stadtteil Michelwinnaden schon vorher das 

Ortsrecht der Stadt Bad Waldsee eingeführt wird. Die in Bad 

Waldsee geltende Fassung der Satzung über die Form der 

öffentl ichen Bekanntmachungen wird rechtzeit ig den Bedürfnissen 
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des Stadttei ls Michelwinnaden angepasst.  

(2)  In Kraf t bleiben bis längstens 31.12.1976 folgende 

Rechtsvorschr if ten der Gemeinde Michelwinnaden:  

1. Satzung über den Anschluss an die öffentl iche 

Wasserversorgung und über die Abgabe von Wasser,  

2. Satzung über die öffentl iche Entwässerung,  

3. Satzung über die Erhebung einer Feuerwehrabgabe,  

4. Satzung über die Erhebung einer Umlage zur Deckung der 

Kosten für die Vatert ierhaltung,  

5. Satzung über Anliegerleistungen für die Instandhaltung der 

öffentl ichen Gewässer.  

(3)  Folgende Rechtsvorschr if ten der Stadt Bad Waldsee werden 

anstelle des bisherigen Ortsrechts eingeführt:  

a) mit sofort iger Wirkung 

1. Hauptsatzung,  

2. Satzung über die Form der öffentl ichen Bekanntmachu ngen, 

3. Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren,  

4. Satzung über die öffentl iche Müllabfuhr,  

5. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schlachtt ier - 

und Fleischbeschau,  

6. Satzung über die Erhebung von Erschl ießungsbeiträgen,  

7. Die Polizeiverordnung über die Verpf l ichtungen der 

Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen 

der Gehwege,  

8. Satzung über die Entschädigung ehrenamtl icher Bü rger.  

b) nach Ablauf von 2 Jahren seit  Inkraf t treten der Vereinb arung 

1. Satzung über die Erhebung einer Abgabe zur Förderung des 

Fremdenverkehrs,  

2. Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe.  

(4)  1. Die Realsteuerhebesätze der Stadt Bad Waldsee ge lten im 

Stadtteil Michelwinnaden mit W irkung vom 1.1.1977.  

2. Die Gewerbemindeststeuer wird ab 1.1.1975 nicht mehr erhoben.  

3. Im Stadtteil Michelwinnaden wird die Hundesteuer bis 31.12.1976 

nach den bisherigen Sätzen erhoben.  

(5)  Die Bebauungspläne der Gemeinde Michelwinnaden ge lten 

weiter.  
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§ 19  Erfüllung örtlicher Aufgaben 

(1)  Die Stadt Bad Waldsee verpf l ichtet s ich, vom Tage des 

Inkraf t tretens dieser Vereinbarung an alle im Stadtteil 

Michelwinnaden künft ig anfallenden  gemeindl ichen Aufgaben zu 

erfüllen.  

(2)  Die jeweils im Stadttei l Michelwinnaden erforderl ichen 

Investit ionen werden im Rahmen der gesetzl ichen Besti mmungen 

und nach Maßgabe der jeweil igen f inanziel len Mö glichkeiten -  unter 

angemessener Berücksichtigung der Belange der gesamten Stadt - 

durchgeführt.  Dabei wird dem Stadttei l Michelwinnaden 

insbesondere zur Finanzierung der im Zusatzvertrag aufgeführten 

Vorhaben jähr l ich mindestens die Invest it ionssumme zugetei lt ,  die 

dem Durchschnitt  der f reien Mittel der bisherigen Gemeinde 

Michelwinnaden in den Haushaltsjahren 1973 und 1974 entspricht. 

Beim Festsetzen der Investit ionssumme sind die f inanzie llen und 

wirtschaft l ichen Entwicklungen im Bereich der Einnahmen und 

Ausgaben zu berücksicht igen.  

 

1.5 Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 20  Regelung örtlicher Einzelheiten 

(1)  Zur Regelung ört l icher Einzelheiten wird zwischen den 

betei l igten Gemeinden ein Zusatzvertrag abgeschlossen, in dem 

insbesondere Best immungen über die künft igen Inve stit ionen 

getroffen werden.  

(2)  Der Zusatzvertag ist Bestandtei l dieser Vereinbarung.  

 

§ 21  Abgrenzung der Vertragswirkungen 

Unbeschadet der §§ 3 und 4 erwerben Dr it te aus dieser 

Vereinbarung kein unmittelbares Recht.  

 

§ 22  Regelung von Streitigkeiten 

(1)  Vorstehende Vereinbarung ist im Geiste der Gleichberechtigung 

und Vertragstreue getroffen worden. Auftretende Fragen sind in 

diesem Geiste gütl ich zu klären.  

(2)  Bei Streit igkeiten über die Vereinbarung wird die ei ngegl iederte 

Gemeinde bis zum 30. November 2001 durch e ine vom jeweil igen 

Ortschaftsrat zu bestel lende Person ve rtreten. Besteht kein 
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Ortschaftsrat mehr, sind die zuletzt gewählten Ortschaftsräte 

vertretungsberechtigt,  wobei diese den Vertreter nach außen und 

dessen Vertretungsbefugnis im Einzelfall bestimmen.  

(3)  Bestehen über Fragen auf dem Gebiet  der Bauleitplanung 

Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Ortschaft srat und dem 

Gemeinderat oder seinen Ausschüssen, die sich auf  anderem Wege 

nicht beheben lassen, so ist die Angelegenheit vor der 

Entscheidung des zuständigen Organs dem Vermit t lungsausschuss 

zu erneuter Beratung zu überweisen.  

Der Vermitt lungsausschuss besteht aus dem Bürgermeister als 

Vorsitzendem, dem Ortsvorsteher sowie jeweils 3 Mi tgliedern des 

Gemeinderats und des Ortschaftsrats. Die Gemeinderäte werden 

vom Gemeinderat, die Ortschaftsräte vom Ortschaftsrat getrennt 

gewählt.  

 

§ 23  Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tr it t  am 1. Januar 1975 in Kraf t,  sofern nicht 

durch die Obere Rechtsaufsichtsbehörde etwas anderes best immt 

wird.  
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Z u s a t z v e r t r a g  

zur Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Miche lwinnaden in 

die Stadt Bad Waldsee vom 21. Mai 1974  

 

In § 20 der Eingl iederungsvereinbarung zwischen der Stadt Bad Waldsee 

und der Gemeinde Michelwinnaden ist festgelegt, dass ört l iche 

Einzelheiten in einem Zusatzvertrag geregelt werden. Die Stadt Bad 

Waldsee, vertreten durch Bürgermeister Forcher, und die Gemeinde 

Michelwinnaden, vertreten durch Bürgermeister Haug, schl ießen daher 

folgenden Zusatzvertrag ab:  

 

§ 1  Erfüllen örtlicher Aufgaben 

(1)  Die Stadt Bad Waldsee ist vom Inkrafttreten dieser 

Vereinbarung an sofort und auf Dauer verpf l ichtet,  al le in 

Michelwinnaden bestehenden und anfal lenden gemeindlichen 

Aufgaben zu erfüllen.  

(2)  Neben der laufenden Unterhaltung ist die Stadt bereit ,  unter 

Berücksichtigung einer geordneten Wirtschaftsführung und im 

Rahmen der f inanziellen Möglichkeiten fo lgende Aufgaben 

vorrangig durchzuführen:  

1. Erschließen des Baugeländes "Bergäcker", sobald die 

Genehmigung des Bebauungsplans vorl iegt und eine 

ausreichende Zahl von Bauwi l l igen nachgewiesen wird;  

2. Bau des vom Wasserwirtschaftsamt geforderten 

Regenüberlaufbeckens im Zuge der Erschl ießung des 

Baugebiets "Bergäcker";  

3. Instandsetzen von drei Räumen für die Benutzung durch die 

ört l ichen Vereine und Jugendgruppen im Rathausg ebäude, 

einschließlich dem Umbau der erforderl ichen san itären Anlagen;  

4. Anlegen eines Kinderspielplatzes auf einem gemeindeeig enen 

Grundstück;  

5. Schaffen der räumlichen Voraussetzungen zum Betreuen von 

nicht schulpf l icht igen Kindern, mietf reies Über la ssen an einen 

geeigneten Träger und Übernahme der Bewir tschaftungskosten. 

Zum Verwirklichen dieser Aufgabe muss die Zustimmung der 

zuständigen staat l ichen Behörden ertei lt  werden;  

6. Anlegen eines Sport - oder Spielplatzes einfacher Art auf  einem 

gemeindeeigenen Grundstück;  
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7. Ausbau landwirtschaft l icher W irtschaftswege im Rahmen der 

staatl ichen Förderprogramme;  

8. Ausbau von Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen 

einschließlich der er forderlichen Gehwege und Nebenanl agen; 

9. Beantragen der Konzession für eine Markt l in ie Michelwinnaden-

Bad Waldsee.  

(3)  Die Reihenfolge für das Durchführen der einzelnen Au fgaben 

wird nach Anhören des Ortschaftsrats bestimmt.  

(4)  Zur Mitf inanzierung der angeführten Aufgaben sind in den 

jeweil igen Haushaltsplänen einzusetzen:  

1. Die Mehrzuweisungen für die f reiwil l ige Eingliederung der 

Gemeinde Michelwinnaden nach § 34 a FAG;  

2. die jähr l ich für Michelwinnaden festzusetzenden Invest it ionsraten 

im städtischen Haushalt;  

3. objektbezogene Beihi lfen des Landes und des Bundes;  

4. die sich aus den Vorschr if ten des KAG und der Satzungen 

ergebenden Beiträge der Anschlussnehmer;  

5. vorhandene Rücklagen.  

 

§ 2  Wasserversorgung und Entwässerung 

(1)  Die Versorgung mit Wasser und die Entwässerung e rfolgt in 

Michelwinnaden durch ört l iche Anlagen.  

(2)  Die Stadt Bad Waldsee verpf l ichtet s ich, solange rech t l ich 

möglich, von den Einwohnern des Stadtteils Miche lwinnaden nur die 

Benutzungsgebühren und Beiträge zu e rheben, die erforderl ich 

sind, um die nach betr iebswir tschaft l ichen Grundsätzen 

ansatzfähigen Kosten der ört l ichen Einr ichtungen in 

Michelwinnaden zu decken.  

 

§ 3  Zuständigkeit staatlicher Behörden 

Soweit Unterschiede bei der Zuständigkeit  staatl icher B ehörden 

bestehen, wird die Stadt beantragen, dass für den Stadttei l 

Michelwinnaden künft ig dieselben Zuständigkeitsregelungen gelten, 

wie für das bisherige Stadtgebiet.  

§ 4  Inkrafttreten 

Dieser Zusatzvertrag tr it t  gleichzeit ig mit der Vereinbarung über die 

Eingliederung in Kraf t.  

 


